


Ende der Sperrfrist, vorläufige Nmin-Werte und Düngebedarfsermittlung

Grundsätzlich darf erst nach dem Ende der Sperrfrist mit dem Ausbringen von Düngemitteln, die einen
Gehalt von mehr als 1,5% N oder mehr als 0,5% Phosphat in der TS enthalten, begonnen werden.

Beachten Sie das unterschiedliche Ende der Sperrfrist auf Grünland und Ackerland mit mehrjährigem
Feldfutterbau in Oberbayern!

In den Landkreisen Altötting, Dachau, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck und Mühldorf am Inn läuft
die Sperrfrist noch bis einschließlich 14. Februar 2022.

In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Ebersberg, Eichstätt, Gar-
misch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, München (Stadt und Land), Neuburg-Schro-
benhausen, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Rosenheim (Stadt und Land), Starnberg, Traunstein und Weil-
heim-Schongau läuft sie bis einschließlich 28. Februar 2022.

Eine Düngung von Ackerland ist seit dem 1. Februar erlaubt, soweit der Boden nicht gefroren, schnee-
bedeckt, wassergesättigt oder überschwemmt ist.

Als gefroren gilt ein Boden, der tagsüber nicht bis mind. 20 cm Tiefe auftaut! Ein leichter Frost in der
Nacht steht einer Ausbringung nicht entgegen, wenn der Boden am Tag wieder durchgehend auftaut. Um
diese Sonderregelung auch zukünftig nutzen zu können, sind diese Vorgaben unbedingt zu beachten!

Bei schneebedecktem Boden ist unabhängig von der Schneehöhe eine Düngung generell verboten. Bei
teilweise schneebedeckten Feldstücken darf nur der eindeutig nicht schneebedeckte Teil gedüngt wer-
den.

Die Vorgaben zu Einarbeitungsfristen, Gewässerabständen, Gerätetechnik und Dokumentation gelten
unverändert.

Vor der ersten Düngungsmaßnahme muss der Düngebedarf schriftlich ermittelt werden. Dazu können die
von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) zur V

https://lfl.bayern.de/iab/duengung/index.php
Düngebedarfsermittlung).

Für die Berechnung ist der verfügbare Stickstoff auf den Ackerschlägen bzw. Bewirtschaftungseinheiten
zu ermitteln. Dies kann geschehen durch das Ziehen eigener repräsentativer Bodenproben (Nmin- oder
EUF-Untersuchung), Verwendung veröffentlichter Nmin-Werte oder Simulation des Nmin-Wertes. Endgül-
tige Nmin-Werte für 2022 können noch nicht veröffentlicht werden, weil Untersuchungsergebnisse zu die-
sem frühen Zeitpunkt noch nicht in ausreichendem Maße vorliegen.

Um trotzdem eine Düngebedarfsermittlung und damit eine Düngung durchführen zu können, gibt die LfL
vorläufige Nmin-Werte zur Berechnung bekannt. Diese setzen sich aus den bisher vorliegenden Ergebnis-
sen und modellierten Werten zusammen und können für eine frühzeitige Düngebedarfsermittlung ver-
wendet werden. Sollte der endgültige Nmin-Wert, der zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird, um
mehr als 10 kg höher als der vorläufige sein, muss die Düngeplanung mit den endgültigen Werten erneut
durchgeführt werden (bisher war dies aber bei uns noch in keinem Fall notwendig). Natürlich können auch
die auf eigenen Schlägen ermittelten Nmin-Werte verwendet werden
fentlichten Nmin-Werte nicht verwendet werden. Für solche Feldstücke ist mindestens eine Nmin-Probe je
Bewirtschaftungseinheit zu ziehen und der Wert für die DBE des beprobten Feldstücks bzw. der beprob-
ten Bewirtschaftungseinheit zu verwenden. Für die weiteren nitratgefährdeten Feldstücke einer Kultur
kann die Ermittlung des im Boden verfügbaren Stickstoffs mit dem N-Simulationsverfahren erfolgen (siehe
nächste Seite).

FürOberbayernwurden bei Winterraps undWintergetreide nachfolgende Nmin-Werte vorläufig festgelegt.
Die Werte liegen auf einem ähnlichen Niveau wie 2021.

Bitte beachten Sie: Die aufgelisteten Nmin-Gehalte stellen ei-
nen Mittelwert über alle Ergebnisse der jeweiligen Kultur auf
Standorten mit einer Durchwurzelungstiefe bis 90 cm dar.
Auf flachgründigen Standorten mit einer Durchwurzelungs-
tiefe bis 60 cm sollten nur 75 % vom Nmin-Gehalt angesetzt
werden, bei einer Durchwurzelungstiefe bis 30 cm nur 45 %

Hauptfrüchte mit einer tiefen (0-90cm)
Durchwurzelung des Bodens

vorläufig
kg N/ha

Winterraps 35
Wintergerste 48
Triticale 55
Winterweizen, Dinkel 56
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Die vorläufigen und endgültigen Nmin-Werte werden zu folgenden Terminen veröffentlicht:

Vorläufige Werte Endgültige Werte
Wintergetreide, Raps 30. Januar 1. März
Sommergetreide, Rüben, sonstige Fruchtarten 28. Februar 15. März
Kartoffeln 10. März 1. April
Mais 15. März 10. April

Neben den eigenen und veröffentlichten Nmin-Werten können Sie für die Bedarfsermittlung auch simulierte
Nmin-Werte verwenden. Bei der Simulation handelt es sich um eine integrierte Funktion in DSN (Dünge-
beratungssystem Stickstoff)
gung im Boden simuliert und in Abhängigkeit der Schlagdaten (Vorfrucht, Boden,
zifischenWitterung der pflanzenverfügbare mineralische Stickstoff (Nmin) je Schlag zu einem gewünschten
Zeitpunkt errechnet. Für Hopfen, Wein, Spargel und einige Sonderkulturen ist dies jedoch nicht möglich.

Tabelle 1: Methoden zur Ermittlung des Bodenstickstoffgehalts (© LfL IAB)

Grünland,
Feldfutterbau

Acker (ohne Feldfutter)
Veröffentlichter
Nmin-Wert

Boden-
untersuchung

N-Simulation auf Grund-
lage einer Nmin-Probe

N-Simulation ohne Bo-
denuntersuchung

rote Flächen nicht
notwendig

nicht erlaubt möglich möglich bedingt möglich*
nicht rote Flächen möglich möglich möglich möglich

* Es muss mindestens je Frucht eine Bodenprobe gezogen werden

Düngeplanung Frühjahr 2022

Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoffmengen muss für Stickstoff (N) und Phosphat (P2O5) auf
Ackerland und Grünland für jeden Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit der Bedarf ermittelt werden.

Das Düngejahr 2022 hat mit der Ernte der Hauptfrucht 2021 begonnen und endet mit der Ernte der Haupt-
frucht 2022. Das bedeutet, dass z.B. eine im Sommer/Herbst 2021 nach der Hauptfrucht Wintergerste
angesäte und gedüngte Zweit- oder Zwischenfrucht bereits dem Düngejahr 2022 zuzuordnen ist. Bei
Feldfutterbau als Hauptfrucht und bei Grünland endet das Düngejahr mit der letzten Nutzung im Kalen-
derjahr, eine Düngung nach der letzten Nutzung ist demnach dem neuen Düngejahr zuzuordnen.

Ausgenommen von den Aufzeichnungspflichten (schriftliche Bedarfsermittlung und Dokumentation der
Düngungsmaßnahmen) sind Betriebe, die im gesamten Jahr auf keinem Schlag mehr als 50 kg N/ha und
30 kg P2O5/ha ausbringen. Weiterhin sind Betriebe ausgenommen, die weniger als 15 ha LF bewirtschaften
und weniger als 2 ha Sonderkulturen anbauen und einen jährlichen Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern
tierischer Herkunft von nicht mehr als 750 Kilogramm Stickstoff aufweisen und keinen organischen Dünger
aufnehmen.

Betriebe ohne Feldstücke können von Erleichterungen Gebrauch machen, sofern weni-
ger als 20 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) des Betriebes in Wasserschutzgebieten liegen.
Hier werden die Grenzen für Aufzeichnungspflichten von 15 auf 30 ha angehoben. Voraussetzung hierfür
ist aber, dass kein Wirtschaftsdünger oder Gärrest aufgenommen wird und im Betrieb nicht mehr als 110
kg Gesamt-N/ha LF ausWirtschaftsdünger tierischer Herkunft anfallen sowie max. 3 ha Sonderkulturen wie
Gemüse, Hopfen, Wein oder Erdbeeren angebaut werden.

Programme kostenlos verfügbar

Mit den kostenlos verfügbaren Programmen der LfL (Excel- oder Onlineversion) kann sowohl die Dünge-
bedarfsermittlung (DBE) als auch die Düngedokumentation durchgeführt werden. Beide Programme sind
unter auf Seite 2 genannten Link zu finden. Die N-Simulation ist jedoch nur mit dem Onlineprogramm
möglich, was für Flächen im roten Gebiet von Vorteil ist.

Seit wenigen Tagen stehen Erklärvideos als Hilfestellung zur Entscheidung, welches der Programme bes-
ser für den Betrieb geeignet ist, sowie zu den einzelnen Programmschritten des Online-Programmes zur
Verfügung (https://www.lfl.bayern.de/duengebedarfsermittlung

Es wird empfohlen, vor der Erstellung der DBE die Flächen für den Mehrfachantrag 2022 anzupassen,
soweit Flächenänderungen notwendig sind. So werden diese gleich in das Online-Berechnungsprogramm
übernommen. Die Flächengröße ist jetzt auch in der DBE auf vier Nachkommastellen anzugeben - nur so
stimmen die Angaben anschließend überein.

Für die DBE werden die Durchschnittserträge der letzten fünf Jahre verwendet. Liegt in diesem Zeitraum
ein Jahr mit deutlichen Mindererträgen, so kann ein weiteres Jahr in der Vergangenheit für die Bildung
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des Mittelwerts herangezogen werden. Sofern keine eigenen Erträge vorliegen, sind die veröffentlichten
Durchschnittserträge auf Landkreisebene zu verwenden. In den Programmen sind diese für die gängigen
Kulturen bereits hinterlegt und dürfen auf allen Flächen für eine Berechnung ohne Nachweis verwendet
werden.

Liegen die eigenen Erträge um mehr als 15 Prozent über dem Landkreisdurchschnitt, so muss dies z.B.
durch Verkaufsbelege oder Ertragsmessungen nachgewiesen werden. Tierhaltende Betriebe können hö-
here Erträge auch über die Futterration belegen. Hierfür kann der berechnete Ertrag für Grundfutterflä-
chen aus der plausibilisierten Nährstoffbilanz aus den letzten beiden vorliegenden Jahren herangezogen
werden.

Dokumentationspflicht - NEU: Jahreszusammenfassung

Die Dokumentationspflicht umfasst nicht nur die DBE, sondern auch die Aufzeichnung der tatsächlich
ausgebrachten Mengen. Diese muss innerhalb von zwei Tagen nach einer organischen und minerali-
schen Düngung erfolgen.

Neu ist, dass bis zum 31.03. des Folgejahres (erstmals 31.03.2022) eine Jahreszusammenfassung des
betrieblichen Düngebedarfs und der tatsächlichen Düngung nach Anlage 5 der DüV zu erstellen ist. Es
wird empfohlen, diese mit Hilfe der jeweilig genutzten Programme vor der Erstellung der neuen Dünge-
bedarfsermittlung anzufertigen. Die Jahreszusammenfassung fordert zudem, dass der Nachweis über die
Einhaltung der 170 kg N/ha-Regel bei organischen Düngemitteln für das vorangegangene Kalenderjahr
im Betrieb vorliegt. Dieser kann mit den LfL- -

-

Hier können bis zu 100 Schläge bzw. Bewirtschaftungseinheiten erfassen. Zusätzlich können Düngungs-
maßnahmen laufend eingegeben und damit der Dokumentationspflicht nachgekommen werden.

Zunächst sind im Programm alle Tabellenblätter zur Dateneingabe vollständig auszufüllen. Wurde die
DBE im Vorjahr mit diesem Programm erstellt, ist eine Datenübernahme in die diesjährige Berechnung
möglich.

-

Für die Anmeldung wird die Betriebsnummer und die PIN von iBALIS benötigt. Bei erstmaliger Nutzung
übernimmt das Programm die Betriebs- und Flächendaten aus dem Mehrfachantrag. Alle weiteren Daten
zum Vorjahr und zum aktuellen Jahr sind eigenständig zu erfassen. Der jeweils aktive Menüpunkt wird in
der Navigationsleiste ganz links angezeigt.

Bodenuntersuchungsergebnisse werden automatisch eingespielt, wenn auf dem Untersuchungsantrag
die FID-Nummern der Schläge angegeben wurden und die Freigabe der Daten durch den Landwirt erfolgt
ist. Andernfalls müssen sie manuell eingegeben werden.

Bei beiden Programmen sind für die Berechnung der Düngebedarfsermittlung sowohl die Angaben des
Vorjahres als auch die Daten zum aktuellen Planungsjahr (Zwischenfrucht, Herbstdüngung, Hauptfrucht,
Nmin-

Aufbewahrung der Dokumente

Das Ergebnis der Düngebedarfsermittlung und der Jahreszusammenfassung wird jeweils als pdf-Doku-
ment ausgegeben. Es wird empfohlen die finalen Dokumente herunterzuladen und auf dem eigenen Com-
puter abzuspeichern. Das PDF-Dokument muss nur bei einer angemeldeten Betriebskontrolle ausge-
druckt vorliegen.

Was ändert sich bei der Düngebedarfsermittlung 2022 gegenüber 2021?

- ein Rechengang und einheitliche Eingabe für Hauptfrüchte, Grünland und Feldfutterbau
- Vereinfachte DBE für Zweitfrüchte
- Anrechnung der Weide für Acker- und Grünlandflächen vereinheitlicht
- Änderung der Basisdaten nur aufgrund der Vereinfachung der DBE-Rechengänge
- Rote Flächen:
+Kürzung des Düngebedarfs um 20% auch für Zweitfrüchte und damit Ausgleich zwischen Haupt-
und Zweitfrüchten möglich
+170kg-Grenze schlagbezogen im Schnitt von 2 Jahren

Der Erzeugerring lebt von seinen Mitgliedern empfehlen Sie uns weiter!
Benötigen Sie weitere Infos? Melden Sie sich bei uns in der Geschäftsstelle oder unter www.er-suedbayern.de
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Düngebedarfsermittlung Phosphat

Die Düngebedarfsermittlung für Phosphat hat sich im Grundsatz nicht geändert. Für die einzelnen Bo-
dengehaltsstufen gelten wie bisher die fachlichen Düngungsziele, die durch Berücksichtigung der emp-
fohlenen Zu- und Abschläge erreicht werden können ("Gelbes Heft" Acker: S. 50, Tab. 29, Grünland: S.
58, Tab. 35).

Auf Acker muss im Gegensatz zur Stickstoffdüngung bei Phosphat nicht jeder Frucht zeitnah die entzo-
gene Nährstoffmenge gegeben werden. Es ist ausreichend, die Nährstoffabfuhr über die Fruchtfolge (ma-
ximal 3 Jahre) zu ersetzen. Ausgangspunkt für die Bedarfsermittlung ist daher die ertragsabhängige Nähr-
stoffabfuhr mit den Ernteprodukten im Rahmen einer Fruchtfolge. Verbleiben Ernterückstände (Stroh,
Blatt) auf dem Feld, bleiben die darin enthaltenen Nährstoffmengen bei der Berechnung der Abfuhr außer
Betracht. Danach werden die Zu- und Abschläge auf Basis der Gehaltsstufe des Bodens berücksichtigt.
Resultat sind die über die Düngung (organisch und/oder mineralisch) zuzuführenden Nährstoffmengen.
Die beste Nährstoffwirkung wird unter Berücksichtigung einer fruchtartspezifischen Aufteilung erzielt, d.
h. Blattfrüchte mit hohem Nährstoffbedarf erhalten höhere, Halmfrüchte geringere Düngemengen. Auch
die Verabreichung des gesamten Nährstoffbedarfs einer dreijährigen Fruchtfolge in einer Gabe zur Blatt-
frucht ist möglich.

Besonderheiten Phosphat

Der obere Wert der Gehaltsstufe C (20 mg/100 g Boden) stellt bei Phosphat nach der DüV auch eine
Grenze dar. Liegt der Phosphatgehalt im Durchschnitt eines Schlages (gewogenes Mittel bei mehreren
Proben) darüber, darf nur noch max. die Nährstoffabfuhr des Erntegutes gedüngt werden.

Flächen der Versorgungsstufen A und B können aufgedüngt werden, ohne dass dabei das Mehr an Phos-
phat auf anderen, hoch versorgten Flächen eingespart werden muss. Hintergrund ist der Wegfall der
betrieblichen Nährstoffbilanz. Auf A und B Flächen darf die Abfuhr plus maximal 60 kg P2O5 je Hektar
gedüngt werden.

Pflanzenschutz Maisherbizide mit dem Wirkstoff Terbuthylazin

Für alle Terbuthylazin (TBA)-haltigen Herbizide wurde eine neue Anwendungsbestimmung erlassen. Wort-
-haltigen Pflanzenschutzmitteln

darf innerhalb eines Dreijahreszeitraumes auf derselben Fläche nur eine Behandlung mit maximal 850 g

Hieraus folgt, dass solche Mittel unabhängig von der ausgebrachten Wirkstoffmenge maximal einmal in-
nerhalb von drei Jahren auf derselben Fläche angewendet werden dürfen. Zu beachten ist, dass der Drei-
jahreszeitraum nicht erst 2022 zu laufen beginnt, sondern auch auf die Vorjahre zurückgreift. Das bedeu-
tet, dass auf einer Fläche, auf der 2022 eine Anwendung eines TBA-haltigen Mittels vorgesehen ist, in den
Jahren 2020 und 2021 keine Anwendung von TBA-haltigen Herbiziden erfolgt sein darf. Entsprechend
würde im Jahr 2023 eine bereits im Jahr 2021 durchgeführte Behandlung mit TBA-Präparaten ebenfalls
eine TBA-Behandlung auf derselben Fläche ausschließen.

Die Anwendungsbestimmung NG 362 ist für alle TBA-haltigen Herbizide gültig, d.h. auch Pflanzenschutz-
mittel, die sich noch mit der alten Etikettierung beim Anwender befinden, dürfen nur noch gemäß der
geänderten Zulassung angewendet werden. Die vor Bekanntmachung der Auflage durchgeführten TBA-
Behandlungen in den Jahren 2020 und 2021bleiben aber rechtmäßig.

Pflanzenschutz Neue Auflagen für den Wirkstoff Glyphosat

Seit der Novellierung der Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung (PflSchAnwV) gelten u.a. neue,
weitreichende Einschränkungen für die Anwendung von Glyphosat-Herbiziden

Generelles Anwendungsverbot

- In Wasserschutz-, Heilquellenschutzgebieten und in der Kern- und Pflegezone von Biosphärenre-
servaten, in Naturschutzgebieten, Nationalparks, nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern
und gesetzlich geschützten Biotopen

- Spätanwendung vor der Ernte (Sikkation) in allen Kulturen ohne Ausnahmen.
- Die Verbote gelten grundsätzlich auch in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Ge-
biete). Ausgenommen davon sind: Flächen zum Gartenbau, Obst- und Weinbau, Flächen zur Ver-
mehrung von Saat- und Pflanzgut, Ackerflächen, die nicht als Naturschutzgebiet, Nationalpark oder
als Naturdenkmal ausgewiesen sind.
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Anwendung auf Ackerland zur Vorsaat- und Stoppelbehandlung:

- Auf Teilflächen zur Bekämpfung perennierender (ausdauernder) Unkräuter wie zum Beispiel Distel-
, Winden-, Ampfer-Arten und Quecke, auch bei Problemungräsern wie zum Beispiel Ackerfuchs-
schwanz

- Zur Unkrautbekämpfung und Beseitigung von Ausfall- und Mulchkulturen im Mulch- oder Direktsaar-
verfahren (z.B. nicht abgefrorene Winter-Zwischenfrüchte oder Ausfallgetreide), wenn keine alterna-
tiven Maßnahmen möglich oder erfolgversprechend sind.

- Auf Ackerflächen, die in die Erosionsgefährdungsklasse CCWasser1 - 2 oder CCWind eingeordnet sind.

Anwendung auf Grünland

- Zur Unkrautbekämpfung für die Grünlanderneuerung, wenn das Ausmaß der vorhandenen Ver-
unkrautung die wirtschaftliche Nutzung oder die Futtergewinnung wegen eines Risikos für die Tier-
gesundheit nicht ermöglicht, oder

- Zur Vorbereitung einer Neueinsaat auf Flächen, die in die Erosionsgefährdungsklasse CCWasser1-2
oder CCWind eingeordnet sind oder auf denen eine Pflugfurche aufgrund anderer Vorgaben nicht er-
laubt ist.

Wichtig ist hierbei, dass nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz die flächige Herbizidanwendung im
Grünland seit dem 01. Januar 2022 grundsätzlich verboten ist. Voraussetzung für eine zulässige An-
wendung nach der PflSchAnwV ist daher eine Ausnahmegenehmigung durch die zuständige Behörde
nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz. Anwendungen im Einzelpflanzenbehandlungsverfahren
sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen.

Grundsätzliche Voraussetzungen für den zulässigen Einsatz von Glyphosat

- Im Einzelfall können vorbeugende Maßnahmen, wie eine geeignete Fruchtfolge, wendende Boden-
bearbeitung oder mechanische Unkrautbekämpfung zur Regulierung von Unkräutern nicht durchge-
führt werden oder sind nicht ausreichend wirksam.

- Alternative Maßnahmen, wie z.B. thermische Unkrautregulierung, sind nicht geeignet oder zumutbar.
- Bei einem zulässigen Einsatz wird die Aufwandmenge, die Anwendungshäufigkeit und die zu behan-
delnde Fläche auf das notwendige Maß beschränkt.

Dokumentation

Für die Einhaltung der Kriterien einer zulässigen Glyphosat-Anwendung ist jeder Anwender selbst ver-
antwortlich. Für jede Anwendung ist eine eigene Dokumentation zu erstellen, in der die Voraussetzungen
für einen zulässigen Einsatz festgehalten sind. Eine Bilddokumentation kann bei Anlastungen durch
Dritte oder behördlichen Kontrollen sehr hilfreich sein. Zur exakten Dokumentation Ihrer Glyphosatan-
wendung steht Ihnen im Internet auf der Seite der LfL unter https://www.lfl.bayern.de/ips/un-
kraut/284770/index.php ein Dokumentationsformular zur Verfügung.

Fortbildung zur Sachkunde
Neuer Zeitraum für Altsachkundige: 01.01.2022 - 31.12.2024

Auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie sehen wir derzeit keine
Möglichkeit, unsere Fortbildungsveranstaltungen zur Sachkunde in der gewohnten Weise Vor-Ort
durchzuführen. Die traditionelle Veranstaltungsreihe im Frühjahr 2022 findet daher nicht statt.

Die Online-Fortbildung ist jederzeit und überall möglich:

Nicht zögern, sondern: Registrieren - Buchen - Absolvieren

Vorteile für Sie:
Freie Zeiteinteilung ohne feste Termine, sie bestimmen Start und Ende

Die Möglichkeit Inhalte aufzuteilen, keine 4 Stunden am Stück nötig

Von Zuhause aus durchführbar, keine An- und Abreise

Anerkannte Schulung mit gültiger Teilnahmebestätigung

Interessante und aufbereitete Inhalte aus der Praxis

Für Erzeugerringmitglieder ist die Teilnahme an einer Fortbildung (auch online) für je eine Person
(= Betriebsinhaber als Mitglied) an der 3-jährig vorgeschriebenen Fortbildungsveranstaltung zur Sachkunde

kostenfrei. Überprüfen Sie dazu Ihren persönlichen Fortbildungszeitraum, siehe Hinweise auch unter
https://www.er-suedbayern.de/wir-bieten-an/fortbildungsveranstaltungen-zur-sachkunde
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